
Gawel, Erik; Purkus, Alexandra

Article

EEG 2017: Mehr Markt bei der Erneuerbare-
Energien-Förderung?

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Gawel, Erik; Purkus, Alexandra (2016) : EEG 2017: Mehr Markt bei der
Erneuerbare-Energien-Förderung?, Wirtschaftsdienst, ISSN 1613-978X, Springer, Heidelberg,
Vol. 96, Iss. 12, pp. 910-915,
https://doi.org/10.1007/s10273-016-2070-5

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/191141

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://doi.org/10.1007/s10273-016-2070-5%0A
https://hdl.handle.net/10419/191141
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Wirtschaftsdienst 2016 | 12
910

Analysen und Berichte Energiepolitik

„Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihil-
fen 2014-2020“3 der Europäischen Kommission einen wei-
teren Schritt in Richtung der „Marktintegration von Erneu-
erbaren“ darstellen sollen. Hiermit wird eine Abkehr von 
der bisherigen Preissteuerung (über administrierte Ein-
speisetarife bzw. -prämien) in Richtung einer Mengensteu-
erung vollzogen, die grundsätzlich den Preis als Marktant-
wort und die Menge als staatliche Vorgabe betrachtet 
(statt wie bisher umgekehrt). Die wettbewerbliche Bestim-
mung der Vergütungshöhe wird damit zum Regelfall erho-
ben, nachdem das EEG 2012 mit dem Marktprämienmo-
dell bereits erste Marktpreiselemente in die Vergütung ein-
geführt und das EEG 2014 die Direktvermarktung (außer 
für Kleinanlagen) verpfl ichtend gemacht hatte.4

Ausschreibungen als Herzstück der Reform

Allerdings werden Ausschreibungen nicht fl ächende-
ckend und technologieneutral eingeführt, sondern nach 
§ 22 EEG 2017 nur – und jeweils spezifi sch – für die 
Technologiegruppen Windenergie an Land, Windener-
gie auf See, Solarenergie (Freifl ächenanlagen und große 
Dach- und Gebäudeanlagen) sowie Biomasse (Neu- und 
Bestandsanlagen).5 Bei der Windenergie an Land und So-

3 Europäische Kommission: Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und 
Energiebeihilfen 2014-2020, Amtsblatt der Europäischen Union vom 
28.6.2014, 2014/C 200/01, .

4 Vgl. M. Klobasa et al.: Market integration of renewable electricity 
generation – the German market premium model, in: Energy & Envi-
ronment, 24. Jg. (2013), H. 1-2, S. 127- 146; A. Purkus et al.: Market 
integration of renewable energies through direct marketing – less-
ons learned from the German market premium scheme, in: Energy, 
Sustain ability and Society, 5. Jg. (2015), H. 1, S. 12; S. Wassermann 
et al.: Current challenges of Germany’s energy transition project and 
competing strategies of challengers and incumbents: The case of di-
rect marketing of electricity from renewable energy sources, in: Ener-
gy Policy, 76. Jg. (2015), S. 66-75.

5 Biomasse-Bestandsanlagen können an den Ausschreibungen teil-
nehmen, wenn sie maximal noch acht Jahre EEG-förderberechtigt 
sind und bestimmte Flexibilitätsanforderungen erfüllen, und erhalten 
im Erfolgsfall eine zehnjährige Förderung. Die Teilnahme ist auch für 
Anlagen  150 kW möglich (vgl. § 39f EEG 2017).

Das neue Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien 
(EEG) 2017 wurde am 13.10.2016 beschlossen und wird 
– nach Notifi zierung durch die EU-Kommission –  zum 
1.1.2017 in Kraft treten.1 Zentrale Ziele der Reform sind 
eine erhöhte Kosteneffi zienz der Förderung erneuerbarer 
Energien sowie eine Verbesserung der Mengensteuerung, 
um insbesondere die Koordination des Ausbaus Erneuer-
barer mit dem Netzausbau zu erleichtern.2 Gleichzeitig soll 
die „Akteursvielfalt“ bei der Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien gewahrt bleiben. Die Reformziele sollen 
im Wesentlichen durch einen weitgehenden Wechsel zu 
Ausschreibungen erreicht werden, die im Einklang mit den 

1 Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuer-
baren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuer-
baren Energien vom 13.10.2016, BGBl I, S. 2258. Für eine detaillierte 
Übersicht der Änderungen vgl.: J. Vollprecht, M. Altrock: Die EEG-No-
velle 2017: Von Ausschreibungen bis zuschaltbare Lasten, in: EnWZ, 
5. Jg. (2016), H. 9, S. 387-396; M. E. Elspas et al.: Das EEG 2017 – Ein 
Überblick über die Neuerungen, in: Kölner Schrift zum Wirtschafts-
recht, 7. Jg. (2016), H. 3, S. 211-219; J. Dinter: Die Novellierung des 
EEG 2017 – Übersicht über das beschlossene Gesetz und die Auswir-
kungen auf die Projektentwicklung, in: Versorgungswirtschaft 2016, 
68. Jg. (2016), H. 8, S. 229-234.

2 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): EEG-
Novelle 2017. Kernpunkte des Bundestagsbeschlusses vom 8.7.2016,  
Bundestagsdrucksache 18/8832, Berlin 2016.
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von dieser Vorgabe. Neben der begrenzten Reichweite 
des Ausschreibungsmechanismus nach Technologien 
und Anlagengrößen ist insbesondere die Differenzierung 
der Förderung nach Technologie, Größenklasse und 
zum Teil regionalen Charakteristika hervorzuheben. Dies 
läuft grundsätzlich einer marktendogenen Bestimmung 
der jeweils günstigsten Technologien bzw. Projekten zu-
wider, spiegelt jedoch spezielle Zielstellungen der Ener-
giepolitik wider.9 Entsprechend wurden im Vorfeld der 
Reform im Interesse der statischen Kosteneffi zienz tech-
nologieneutrale Ausschreibungen gefordert.10 Tatsäch-
lich lässt sich absehen, dass die Verteilung der Neuan-
lagen auf Technologiegruppen einen deutlichen Einfl uss 
auf die Förderkostenentwicklung haben wird, wobei sich 
insbesondere die Windenergie auf See als vergleichs-
weise teure Option erweist.11 Im Sinne der dynamischen 
Effi zienz ist die Beibehaltung der Technologiedifferen-
zierung allerdings begrüßenswert, da so einem Portfo-
lio an Erneuerbare-Energien-Technologien ermöglicht 
wird, ihre Lernkurven abzuschreiten.12 Und auch unter 
System integrationsgesichtspunkten kann sich ein Port-
folio an Erneuerbaren mit unterschiedlichen Einspeise-
profi len (wie Wind an Land, Wind auf See, Solarenergie) 
als kostengünstiger erweisen als ein alleiniger Fokus 
auf die Technologie mit den niedrigsten Stromgeste-
hungskosten. Zudem eröffnen technologiedifferenzierte 
Ausschreibungen die Möglichkeit, Designelemente wie 
Höchstpreise, Präqualifi kationsanforderungen, Sicher-
heits- und Strafzahlungen genauer an technologiespezifi -
sche Marktcharakteristika anzupassen.13 Die Differenzie-
rung des Förderinstruments nach Größenklasse spiegelt 
derweil sowohl Transaktionskostenüberlegungen wider 
als auch das Ziel, kleinen Akteuren die Teilnahme an der 
erneuerbaren Stromerzeugung zu erleichtern.14

Beispiele für regionale Differenzierung fi nden sich in der 
Beibehaltung des (überarbeiteten) Referenzertragsmo-

9 Vgl. BMWi: EEG Novelle 2017 …, a.a.O.; Bundestagsdrucksache 
18/8832.

10 Vgl. Frontier Economics: Studie „Technologieoffene Ausschreibungen 
für Erneuerbare Energien“, London 2014; Monopolkommission: Ener-
gie 2015: Ein wettbewerbliches Marktdesign für die Energiewende, 
Bonn 2015, S. 80 f.

11 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln: EEG 2017: Eine Kostenab-
schätzung. Mögliche Entwicklungen der Förderkosten bis 2020 und 
2025, Köln 2016.

12 Vgl. E. Gawel et al.: The rationales for technology-specifi c renewable 
energy support: conceptual arguments and their relevance for Ger-
many, UFZ-Diskussionspapiere, Nr. 4/2016, Leipzig 2016; S. Bode: 
Vom EEG zur Marktintegration von erneuerbaren Energien, in: Zeit-
schrift für Umweltpolitik & Umweltrecht, 37. Jg. (2014), H. 2, S. 151 ff.; 
P. del Río: The dynamic effi ciency of feed-in tariffs: The impact of dif-
ferent design elements, in: Energy Policy, 41. Jg. (2012), S. 139-151.

13 Vgl. Agora Energiewende, a.a.O., S. 29; Ecofys et al.: Ausschreibun-
gen für erneuerbare Energien. Wissenschaftliche Empfehlungen, Ber-
lin 2015, S. 18 f.

14 Vgl. Bundestagsdrucksache 18/8832, S. 199 ff.

larenergie sind zudem Anlagen  750 kW an installierter 
Leistung von den Ausschreibungen ausgenommen und 
erhalten weiterhin die administrierte Marktprämie; das 
Gleiche gilt für Biomasseanlagen  150 kW sowie die 
Technologiegruppen Wasserkraft, Deponie-, Klär- und 
Grubengas sowie Geothermie.6 Die administrierte Ein-
speisevergütung bleibt für Kleinanlagen  100 kW sowie 
übergangsweise als Ausfallvergütung erhalten (§ 21 EEG 
2017). Auch stellen die Ausschreibungen in ihrer einge-
führten Form kein reines Mengen-, sondern ein Hybrid-
instrument dar, da die wettbewerblich bestimmten „an-
zulegenden Werte“ für die Berechnung der Marktprämie 
über administrativ gesetzte Höchstpreise gleichzeitig 
noch gedeckelt sind (Preis- und Mengensteuerung).7

Der Wechsel zu Ausschreibungen wird kontrovers beurteilt, 
zumal internationale Erfahrungen bislang darauf hinweisen, 
dass der Erfolg des Modells stark vom Ausgestaltungsde-
sign und dessen Angepasstheit an spezifi sche marktliche 
Rahmenbedingungen abhängt.8 Zentrale Fragen ergeben 
sich in Bezug auf unsichere Realisierungsraten, die Aus-
wirkung erhöhter Projektentwicklungs- und Investitionsri-
siken auf Investitionsneigung und Risikokosten sowie die 
Auswirkung erhöhter Risiken und anderer Faktoren (wie 
z.B. Transaktionskosten und Komplexitätsgrad) auf die 
Akteursvielfalt. Im Folgenden wird diskutiert, wie das EEG 
2017 vor diesem Hintergrund zu bewerten ist: Trägt es vor-
aussichtlich zu mehr Kosteneffi zienz, besser koordinierten 
Ausbaupfaden und gesicherter Akteursvielfalt bei?

Effi zienzverbesserungen beim Ausbau erneuerbarer 
Energien?

Grundidee bei der wettbewerblichen Vergütungsbestim-
mung ist, dass der Markt das kosteneffi zienteste Ange-
bot für ein festgelegtes Mengenziel bestimmt. Im EEG 
2017 ergeben sich allerdings erhebliche Abweichungen 

6 Bei Letzteren wird dies mit der begrenzten Ausbaudynamik und ei-
nem geringen zu erwartenden Wettbewerbsniveau bei Ausschreibun-
gen begründet (vgl. Bundestagsdrucksache 18/8832, S. 201). Zudem 
sind nach § 22 EEG 2017 in begrenztem Umfang Pilotwindenergiean-
lagen an Land und auf See von dem Erfordernis der Ausschreibungs-
teilnahme ausgenommen, und zum Teil kommen Übergangsfristen 
zum Tragen.

7 Vgl. etwa § 36b EEG 2017 (Windenergie an Land), § 37b EEG 2017 
(Solarenergie), § 39b EEG 2017 (Biomasse).

8 Vgl. P. del Río, P. Linares: Back to the future? Rethinking auctions for 
renewable electricity support, in: Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 35. Jg. (2014), S. 42-56; Agora Energiewende: Ausschrei-
bungen für Erneuerbare Energien. Welche Fragen sind zu prüfen?, 
Berlin 2014; B. Bayer et al.: Internationale Erfahrungen mit Ausschrei-
bungen für erneuerbare Energien, IASS Working Paper, Potsdam 
2016; F. Wigand et al.: Auctions for Renewable Energy Support: Less-
ons Learnt from International Experiences, AURES Project Report 
D4.2, Ecofys 2016; kritisch insbesondere E. Hauser et al.: Bewertung 
von Ausschreibungsverfahren als Finanzierungsmodell für Anlagen 
erneuerbarer Energienutzung, Saarbrücken 2014; U. Nestle et al.: Das 
EEG: Besser als sein Ruf, WISO DISKURS, Nr. 11/2016, Bonn 2016.
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Bei der langfristigen Beurteilung der Kosteneffi zienz ist 
darüber hinaus zu berücksichtigen, dass Risikokosten 
von Erneuerbare-Energien-Projekten steigen.21 Im Ver-
gleich zur administrierten Marktprämie sind Ausschrei-
bungen mit erhöhten Risiken für die Produzenten verbun-
den, da Kosten für Vorprojektierung und Auktionsteilnah-
me nur bei erfolgreichem Gebot eine Förderung gegen-
übersteht. Um Verluste zu vermeiden, müssen Kosten für 
Projekte, die keinen Zuschlag erhalten, auf das Projekt-
portfolio von Anbietern umgelegt werden.22 Zudem sind 
erhöhte Transaktionskosten zu erwarten, die bei Marktak-
teuren im Wesentlichen durch die Vorbereitung von und 
Teilnahme an Ausschreibungen entstehen, und auf Seiten 
der Bundesnetzagentur durch Prozesse wie die Prüfung 
der Gebote und die Abwicklung von Zuschlägen, Sicher-
heitszahlungen und Strafzahlungen.23 Die Einführung von 
Ausschreibungen, aber auch das Nebeneinander aus drei 

21 Vgl. M. Pahle et al.: EE Förderinstrumente & Risiken: Eine ökonomi-
sche Aufarbeitung der Debatte zur EEG Reform. PIK Diskussionspa-
pier, Potsdam 2014. Zur Auswirkung verschiedener Designoptionen 
auf Risikoaufschläge vgl. Ecofys et al., a.a.O.

22 Vgl. J. Dinter, a.a.O., S. 234.
23 Dazu im Detail F. Bruttel et al.: Auktionen als Förderinstrument für 

erneuerbare Energien – eine institutionenökonomische Bewertung 
unter besonderer Berücksichtigung der Photovoltaik-Freifl ächen-
ausschreibungsverordnung, UFZ-Bericht 01/2016, Leipzig 2016. Vgl. 
auch Bundesnetzagentur: Bericht Pilotausschreibungen …, a.a.O., 
S. 15 f.

dells für Wind an Land (§ 36h in Verbindung mit Anlage 
2 EEG 2017), das durch die Anpassung der Vergütung an 
die Standortgüte auf eine regional ausgeglichene Vertei-
lung des Windenergie-Ausbaus abzielt.15 Gleichzeitig wird 
in Gebieten mit Netzengpässen (Netzausbaugebieten) 
die ausgeschriebene Menge für Wind an Land reduziert 
(nach § 36c EEG 2017 in Verbindung mit § 88b EEG 2017), 
um Systemintegrationskosten in Form von Redispatch-
Kosten zu verringern.16 Allerdings begrenzt bzw. verzö-
gert diese Maßnahme den Ausbau gerade an besonders 
windhöffi gen Standorten.17 Eine weitere regionale Diffe-
renzierungsmaßnahme fi ndet sich in der Länderöffnungs-
klausel nach § 37c EEG 2017, nach der Bundesländer 
über die Nutzung von Acker- und Grünfl ächen für Solar-
energie in benachteiligten Gebieten entscheiden können. 
Bisherigen Pilotausschreibungen im Rahmen der Freifl ä-
chenausschreibungsverordnung (FFAV)18 nach zu urtei-
len, können Projekte auf solchen Flächen Kostenvorteile 
aufweisen.19 Allerdings werden mögliche Umweltkosten 
nicht berücksichtigt.

Doch auch innerhalb der Technologiegruppen wird die 
Bestimmung der Vergütungshöhe nicht ausschließlich 
dem Wettbewerb überlassen, wie die Hybridisierung des 
Mengeninstruments durch administrierte Höchstwerte 
zeigt. Diese sichern zwar gegen höher als erwartet aus-
fallende Kosten ab, indizieren aber mangelndes Vertrau-
en in die Preisfi ndungsfunktion des Marktes. Gleichzeitig 
steht die administrative Festsetzung der (mit unterschied-
lichen dynamischen Anpassungsregeln ausgestatteten) 
Höchstwerte ähnlichen Problemen gegenüber wie die 
gesetzliche Bestimmung von anzulegenden Werten für 
die Marktprämie: Bei zu niedrig gesetzten Werten bzw. zu 
starker Degression kann es zu einem Verfehlen von Men-
genzielen kommen, bei zu hohen Werten bzw. zu niedri-
ger Degression hingegen zu einer „Überförderung“, wenn 
kein ausreichendes Wettbewerbsniveau gegeben ist. Im 
FFAV-Pilotverfahren war der Wettbewerb allerdings hoch 
– Höchstwerte wurden deutlich unterschritten, und die 
durchschnittliche Förderhöhe nahm von Runde zu Runde 
ab (vgl. Tabelle 1).20

15 Vgl. BMWi: EEG Novelle 2017 …, a.a.O., S. 9 f.
16 Vgl. ebenda, S. 8. Zuschläge dürfen in Netzausbaugebieten nur in Hö-

he einer Obergrenze von 58% der im Jahresdurchschnitt von 2013 bis 
2015 in diesem Gebiet in Betrieb genommenen installierten Leistung 
erfolgen (§ 36c Abs. 4 EEG 2017).

17 Dazu J. Vollprecht, M. Altrock, a.a.O., S. 389 f.
18 Verordnung zur Ausschreibung der fi nanziellen Förderung für Freifl ä-

chenanlagen vom 6.2.2015 (BGBl. I S. 108).
19 Vgl. Bundesnetzagentur: Hintergrundpapier Ergebnisse der vierten 

Ausschreibungsrunde für Photovoltaik (PV)-Freifl ächenanlagen vom 
1.4.2016, Bonn 2016.

20 Vgl. dies.: Bericht Pilotausschreibungen zur Ermittlung der Förderhö-
he für Photovoltaik-Freifl ächenanlagen, Bonn 2016; BMWi: Ausschrei-
bungsbericht nach § 99 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2014), 
Berlin 2016.

Tabelle 1
Ergebnisse der ersten fünf Ausschreibungsrunden 
für Solar-Freifl ächenanlagen

Ausschreibungsrunden 4/2015 8/2015 12/2015 4/2016 8/2016

Ausgeschriebene 
Menge in MW 150 150 200 125 125

Eingereichte Gebote 
(Gebotsvolumen) 
in MW

170 
(715)

136 
(558)

127 
(562)

108 
(540)

62 
(311)

Zuschläge (Zu schlags-
volumen) in MW

25
(157)

33
(159)

43
(204)

21
(128)

25
(130)1

Durchschnittliche
Förderhöhe in ct/kWh 9,17 8,48 8,00 7,41 7,25

Höchstwert 
in ct/kWh 11,29 11,18 11,09 11,09 11,09

Preismechanismus Gebots-
preis

Einheits-
preis

Einheits-
preis

Gebots-
preis

Gebots-
preis

1 Nach Leistung der Zweitsicherheiten Reduktion auf 22 (118).

Quellen: BMWi: Ausschreibungsbericht nach § 99 Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG 2014), Berlin 2016, S. 8; Bundesnetzagentur: Hinter-
grundpapier Ergebnisse der vierten Ausschreibungsrunde für Photo-
voltaik (PV)-Freifl ächenanlagen vom 1.4.2016, Bonn 2016; dies.: Bericht 
Pilotausschreibungen zur Ermittlung der Förderhöhe für Photovoltaik-
Freifl ächenanlagen, Bonn 2016; dies.: Hintergrundpapier Ergebnisse der 
fünften Ausschreibungsrunde für Photovoltaik(PV)-Freifl ächenanlagen 
vom 1.8. 2016, Bonn 2016.
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dem Strompreisniveau) zu realisieren wären.29 Auch eine 
zu niedrige Festsetzung von Höchstpreisen kann die Ab-
gabe von Geboten begünstigen, bei denen die Realisie-
rungswahrscheinlichkeit stark von Marktentwicklungen 
abhängt. Im Extremfall könnten niedrige Höchstpreise 
dazu führen, dass sich nicht genug Gebote für eine aus-
geschriebene Menge fi nden, insbesondere wenn die 
Einpreisung von Risiko- und Transaktionskosten nicht 
hinreichend bei ihrer Festlegung berücksichtigt wird. 
Strafzahlungen und Präqualifi kationsanforderungen (wie 
das Vorliegen der Genehmigung nach Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz bei Windenergie an Land, vgl. § 36 Abs. 
1 Nr. 1 EEG 2017) erhöhen Kosten der Nicht-Realisierung, 
aber auch die Risiken der Teilnahme an Ausschreibun-
gen.30

Internationale Erfahrungen zeigen, dass Realisierungs-
raten unter 100% üblich und Verzögerungen häufi g sind, 
allerdings hängt dies nicht notwendigerweise mit dem In-
strument der Ausschreibungen zusammen, sondern auch 
mit Rahmenbedingungen wie z.B. Verzögerungen beim 
Netzanschluss.31 Um die Realisierung der technologie-
spezifi schen Ausbaupfade sicherzustellen, lassen zu er-
wartende Realisierungsquoten unter 100% eine Ausdeh-
nung der ausgeschriebenen Mengen über die Ausbau-
ziele hinweg empfehlenswert erscheinen.32 Im EEG 2017 
entspricht zumindest für Wind an Land und Biomasse die 

29 Vgl. Agora Energiewende, a.a.O., S. 21; im Kontext der Pilotausschrei-
bungen der Freifl ächenausschreibungsverordnung E. Gawel et al.: 
Auktionen als Förderinstrument für erneuerbare Energien. Erfahrun-
gen mit den Ausschreibungsrunden 2015 nach FFAV und Implikatio-
nen für die Weiterentwicklung im EEG 3.0, in: EnWZ, 5. Jg. (2016). H. 
4, S. 156 f.

30 Vgl. Agora Energiewende, a.a.O., S. 21 f.
31 Vgl. B. Bayer et al., a.a.O.; F. Wigand et al., a.a.O.
32 Auch Bundesnetzagentur: Bericht Pilotausschreibungen …, a.a.O., S. 17.

verschiedenen Fördersystemen macht das System der 
Erneuerbare-Energien-Förderung deutlich komplexer.24

Im Ergebnis bleibt offen, ob so Förderungskosten ins-
gesamt im Vergleich zur administrierten Marktprämie 
gesenkt werden können – erhöhte Risikokosten und 
Transaktionskosten müssen durch Vorteile der dezent-
ralen, wettbewerblichen Preisfi ndung erst einmal wieder 
wettgemacht werden.25 Selbst wenn sich entsprechen-
de Verbesserungen der Kosteneffi zienz ergeben, ist es 
wahrscheinlich, dass die EEG-Umlage, die durch die Dif-
ferenzkosten zwischen Vergütung und Vermarktungser-
lösen für erneuerbaren Strom bestimmt wird, mittelfristig 
weiter ansteigt – neben den Förderkosten für Neuanlagen 
(insbesondere im Bereich Wind auf See) stellt hier die 
Entwicklung der Börsen-Strompreise und damit der Ver-
marktungserlöse für erneuerbaren Strom einen wichtigen 
Einfl ussfaktor dar.26 Die Besondere Ausgleichsregelung, 
die den Belastungskreis der EEG-Umlage (und damit die 
Ausnahmen) maßgeblich regelt, wird zudem 2017 umla-
getreibend erneut ausgeweitet.27

Verbesserung der Mengensteuerung?

Der Umstieg auf ein Mengeninstrument suggeriert auch 
eine effektive Steuerung von Ausbaukorridoren und das 
Erreichen von Mengenzielen, aber dies erweist sich kei-
nesfalls als gesichert. Insbesondere die Realisierungs-
quote von bezuschlagten Projekten bleibt eine große 
offene Frage, die angesichts von Realisierungsfristen 
von zwei Jahren oder länger erst im Laufe der Zeit zu be-
antworten sein wird.28 Das Risiko der Nicht-Realisierung 
steigt insbesondere bei hohem Wettbewerbsdruck, wenn 
zur Erlangung eines Zuschlags Gebote abgegeben wer-
den, die nur unter äußerst günstigen Bedingungen (z.B. 
bei zukünftiger Anlagenkostendegression oder steigen-

24 Vgl. M. E. Elspas et al., a.a.O., S. 219.
25 Weitere statische Kosteneffi zienzverbesserungen mögen durch eine 

begrenzte (5% der jährlich zu installierenden Leistung) vorgesehene 
Öffnung der Ausschreibungen für Projekte in anderen EU-Mitglied-
staaten realisierbar sein (§ 5 Abs. 2 EEG 2017 in Verbindung mit § 88a 
EEG 2017).

26 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln, a.a.O.
27 Durch die Härtefallregelung § 64 Abs. 1a EEG 2017 werden Schwel-

lenwerte für strom- und handelsintensive Branchen der Liste 1 des 
Anhangs 4 abgesenkt, nachdem einige Unternehmen durch eine An-
hebung der Schwellenwerte im EEG 2014 aus dem Anwendungsbe-
reich der Besonderen Ausgleichsregelung (BesAR) gefallen waren, 
vgl. M. E. Elspas et al., a.a.O., S. 219; Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung, a.a.O., S. 371.

28 Realisierungsfristen betragen z.B. 24 Monate für Solarenergie (§ 37d 
Abs. 2 Nr. 2 EEG 2017) und neue Biomasseanlagen (§ 39d Abs. 1 EEG 
2017), oder 30 Monate für Wind an Land (§ 36e Abs. 1 EEG 2017), und 
können unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden.

Tabelle 2
Ausbaupfade und ausgeschriebene Mengen

Quellen: §§ 4 und 28 EEG 2017.

Wind an Land Wind auf See Solar Biomasse

Ausbau-
pfad

Brutto-Zubau 
2017-2019 
2800 MW/Jahr,
ab 2020
2900 MW/Jahr

Steigerung 
auf 6500 MW 
installierte 
Kapazität 
2020, 15 000 
MW 2030

Brutto-Zu-
bau 2500 
MW/Jahr

Brutto-Zubau 
2017-2019 
150 MW/Jahr, 
2020-2022 
200 MW/Jahr

Ausge-
schrie-
bene 
Mengen

entspricht 
Ausbaupfad

Nach § 17 und 
§ 27 Wind-
energie-auf-
See-Gesetz

600 MW/
Jahr

entspricht 
Ausbaupfad
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bungen erhalten bleiben (§ 2 Abs. 5 S. 3 EEG 2014). Un-
terschiedliche Akteure können jedoch unterschiedlich gut 
mit der Erhöhung von Risiken und Transaktionskosten 
umgehen, die mit der Umstellung auf eine wettbewerbli-
che Vergütung einhergehen, und so wird die Möglichkeit 
negativer Auswirklungen insbesondere auf kleine Akteure 
als ein zentraler Kritikpunkt an Ausschreibungen gese-
hen.36 Die im EEG 2017 implementierten Maßnahmen zur 
Förderung der Akteursvielfalt bleiben im Vergleich zu Dis-
kussionen im Vorfeld37 überschaubar – dies ist insofern 
folgerichtig, als dass Sonderregelungen letztlich immer 
die Gefahr bergen, durch einen nicht zielgerechten Zu-
schnitt die Akteursstruktur bzw. die Wahl von Geschäfts-
modellen zu verzerren. Neben der bereits erwähnten Dif-
ferenzierung des Förderinstruments nach Anlagengröße 
ist die Einrichtung von Beratungs- und Unterstützungs-
angeboten vorgesehen, und bei Ausschreibungen für 
Windenergie an Land gelten erleichterte Teilnahmebedin-
gungen für lokal verankerte Bürgerenergiegesellschaften 
(§ 36g EEG 2017).38 Welche Akteure und Projekte hierfür 
infrage kommen, ist in § 3 Nr. 15 EEG 2017 in Verbindung 
mit § 36g EEG 2017 defi niert.39

Hierbei bleibt weiter zu diskutieren, ob diese Defi nition 
von „Bürgerenergiegesellschaft“ einen zielgerechten 
Zugang zu als besonders „förderungswürdig“ oder „un-
terstützungsbedürftig“ anerkannten Akteuren ermög-
licht. Doch dies setzt eine Klärung voraus, welches Ziel 
mit Akteursvielfalt bzw. der Unterstützung bestimm-
ter Akteure primär verfolgt werden soll – in der Debatte 
fi ndet sich eine Vielzahl von Aspekten, wie Akzeptanz, 

36 Vgl. etwa D. Ohlhorst: Akteursvielfalt und Bürgerbeteiligung im Kon-
text der Energiewende in Deutschland – das EEG und seine Refor-
men, in: J. Radke, L. Holstenkamp (Hrsg.): Energiewende und Partizi-
pation – Transformationen von Gesellschaft und Technik, Heidelberg 
2016 (im Erscheinen); K. Tews: Europeanization of energy and climate 
policy: The struggle between competing ideas of coordinating ener-
gy transitions, in: The Journal of Environment & Development, 24. Jg. 
(2015), H. 3, 267-291; E. Hauser et al., a.a.O., S. 51 ff.; U. Nestle: Aus-
schreibungen für Erneuerbare Energien: Überwindbare Hemmnisse 
für Bürgerenergie?, Kiel 2015.

37 Für einen Überblick der Optionen vgl. S. Tiedemann et al.: Akteurs-
vielfalt Windenergie an Land. Herausforderungen, Akteursdefi nition, 
Sonderregelungen, Berlin 2015; D. Jacobs et al.: Ausschreibungen für 
erneuerbare Energien in Deutschland – Ausgestaltungsoptionen für 
den Erhalt der Akteursvielfalt, IASS Working Paper, Potsdam 2014; M. 
Petersen et al.: Wie kann die Akteursvielfalt bei Ausschreibungen si-
chergestellt werden?, in: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 66. Jg. 
(2016), H. 3, S. 23-25.

38 BMWi: EEG Novelle 2017 …, a.a.O.
39 Eine „Bürgerenergiegesellschaft“ ist nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 eine 

Gesellschaft, die aus mindenstens zehn natürlichen Personen besteht 
und bei der mindestens 51% der Stimmrechte bei natürlichen Perso-
nen liegt, die seit mindestens einem Jahr vor Ort ihren Hauptwohnsitz 
haben. Zudem darf kein Gesellschafter über 10% der Stimmrechte an 
der Gesellschaft halten. Weitere Anforderungen sind nach § 36g EEG 
2017 auch eine maximale Projektgröße von sechs Anlagen mit einer 
Gesamtleistung von maximal 18 MW, und das Erfordernis, dass der 
Gemeinde eine 10%ige Beteiligungsmöglichkeit angeboten worden 
sein muss.

ausgeschriebene Menge gerade dem Ausbaupfad (vgl. 
Tabelle 2).33

Die Zielgenauigkeit der Mengensteuerung wird zudem 
durch die erforderliche Abstimmung von ausgeschriebe-
nen mit nicht-ausgeschriebenen Mengen herabgesetzt. 
Besonders deutlich wird dies bei der Solarenergie, da hier 
der Großteil des angestrebten Brutto-Zubaus außerhalb 
der Ausschreibung stattfi nden soll (vgl. Tabelle 2). Zudem 
hängt das Erreichen von übergeordneten Ausbauzielen – 
wie dem langfristigen Ziel von mindestens 80% Erneuer-
bare-Energien-Anteil am Bruttostromverbrauch bis 2050 
(vgl. § 1 Abs. 2 EEG 2017) – stark von der weiteren Ent-
wicklung der Windenergie auf See ab. Weitere Einschrän-
kungen können sich aus der Begrenzung des Wind-Zu-
baus in „Netzausbaugebieten“ ergeben sowie aus dem 
Umstand, dass sich Mengenziele auf den Brutto-Zubau 
und nicht den Netto-Zubau über die Stilllegung von Altan-
lagen hinaus beziehen.34

Insgesamt ist zu erwarten, dass die Festlegung, welcher 
Beitrag zu Ausbauzielen von welcher Technologie und 
Größenklasse geleistet werden soll, kaum einen geringe-
ren Informationsaufwand erfordert als eine administrierte 
Preissetzung. Im Wesentlichen ändert sich die primäre 
Variable von vorwiegend preisgesteuert – mit dem „at-
menden Deckel“ hatte die PV-Novelle 2012 für Solarener-
gie bereits Hybridelemente in die Preissteuerung einge-
führt, im EEG 2014 wurde auch für weitere erneuerbare 
Energien eine Anpassung der Fördersatzdegression an 
realisierte Ausbaumengen eingeführt – zu vorwiegend 
mengengesteuert. Dies ist aber nicht gleichbedeutend 
mit „mehr Markt“ oder einer geringeren Anfälligkeit für 
Fehlsteuerungen. Insbesondere bleibt eine laufende An-
passung von Ausschreibungsmengen an Realisierungs-
quoten, Technologiemarkt- und Stromsystementwick-
lungen nötig, um zu verhindern, dass der Ausbau von er-
neuerbaren Energien gebremst wird, selbst wenn höhere 
Ausbaumengen günstig zu realisieren gewesen wären.35

Ausschreibungen und Akteursvielfalt

Akteursvielfalt wird als wichtiges Merkmal der deutschen 
Energiewende betrachtet und soll nach dem Willen des 
Gesetzgebers auch bei der Umstellung auf Ausschrei-

33 Eine Erhöhung der ausgeschriebenen Mengen für Windenergie an 
Land, Solar und Biomasse ist zunächst nur vorgesehen, wenn das 
bezuschlagte Volumen im vorangegangenen Kalenderjahr unterhalb 
des Ausschreibungsvolumens blieb (§ 28 Abs. 1a Satz 2, Abs. 2a Satz 
3, Abs. 3a Satz 2). Bei Solaranlagen werden bei der Anpassung auch 
Gebote, für die keine Zweitsicherheit hinterlegt wurde, berücksichtigt.

34 Im EEG 2014 war für Windenergie an Land, für die Repowering be-
sonders relevant ist, noch ein Ausbauziel von 2500 MW pro Jahr netto 
vorgesehen (§ 3 Nr. 1 EEG 2014).

35 Vgl. M. Altrock, J. Vollprecht, a.a.O., S. 388.
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nicht automatisch mit einer stärkeren Marktorientierung 
der Förderung für erneuerbare Energien gleichzusetzen 
ist. Stattdessen fi ndet sich ein Hybrid aus Mengen- und 
Preissteuerung mit einer Vielzahl von hochspezifi schen 
Regelungen und im Ergebnis ein ständig steigender Kom-
plexitätsgrad. Die Relevanz von Risiko- und Transak-
tionskosten impliziert zudem, dass „mehr Markt“ in der 
Bestimmung von Fördersätzen nicht notwendigerweise 
geringere Kosten bedeutet. Die zentrale Frage für die Be-
wertung der Reform ist aber, ob die Ausbauziele nach wie 
vor effektiv erreichet werden können – unsichere Versu-
che, die Kosteneffi zienz zu erhöhen, sollten nicht unabge-
stimmt auf Kosten der Effektivität gehen.

Allerdings sind Veränderungen in Richtung verbesserter 
Markt- und Systemintegration zweifelsfrei nötig, wenn 
erneuerbare Energien zur tragenden Säule des Strom-
systems werden sollen. Einfache Lösungen für eine um-
fassende Systemtransformation gibt es dabei nicht – eine 
Weiterentwicklung der Förderung ist also nötig, und die-
se ist kaum fehlerfrei zu haben. Entsprechend zentral ist 
es, dass das Instrumentarium lernend fortentwickelt wird 
und die beschlossenen Regelungen, inklusive der Wahl 
des Ausschreibungsinstruments, laufend kritisch evalu-
iert werden. Dabei ist auch die Geschwindigkeit der Fort-
entwicklung zu beachten. Die Pilotausschreibungen nach 
der Freifl ächenausschreibungsverordnung lassen bislang 
noch wenig Rückschlüsse auf langfristige Auswirkungen 
der Umstellung zu (etwa in Bezug auf Realisierungsraten), 
gleichzeitig soll die jetzt erfolgende Anwendung des In-
struments auf andere erneuerbare Energien bereits ab 
2018 die Erprobung technologieneutraler Ausschreibun-
gen folgen.44 Auch wenn Fehlentwicklungen zeitnah ent-
gegengesteuert werden muss, sollte der weiteren Fort-
entwicklung des Fördersystems ausreichend Raum und 
Zeit für Lernprozesse gelassen werden – hier sind weder 
Fundamentalkritik noch vorschnelle Effi zienzversprechen 
angebracht.

44 Nach §§ 39i in Verbindung mit 88c EEG 2017. Dazu kritisch J. Voll-
precht, M. Altrock, a.a.O., S. 392.

Wettbewerbsintensität oder die „Demokratisierung“ der 
Energieversorgung.40 Unterschiedliche Zielprioritäten er-
fordern unter Umständen unterschiedliche Maßnahmen-
bündel. Was die Akzeptanzbeschaffung für Projekte vor 
Ort angeht, zeigt sich die Beteiligung an Planungsverfah-
ren zum Teil als verbesserungswürdig, zumal nicht immer 
eine ergebnisoffene Beteiligung möglich ist.41 Hier wäre 
also die Frage, ob „Bürgerenergie“ mit wirtschaftlicher 
Teilhabe vor Ort eine Art Zweitbeste-Strategie für loka-
le Mitbestimmung darstellen kann. Studien weisen aller-
dings darauf hin, dass fi nanzielle Teilhabe zwar zur Ak-
zeptanzerhöhung beitragen kann,42 dass das Bedürfnis 
nach einer partizipativen Ausgestaltung von Planungs-
verfahren und Genehmigungsprozessen aber bestehen 
bleibt.43 Für die Realisierung einer hohen Wettbewerbsin-
tensität auf dem Markt für erneuerbare Energien sind hin-
gegen nicht die lokale Eingebundenheit und auch nicht 
die Größe von Unternehmen entscheidend, sondern das 
Vorhandensein einer Vielzahl von miteinander konkurrie-
renden Akteuren.

Fazit

Der Blick auf das EEG 2017 zeigt, dass die Umstellung 
hin zu einer wettbewerblichen Vergütungssteuerung 

40 Hierzu E. Gawel, A. Purkus: Akteursvielfalt bei der Stromversorgung: 
Dimensionen, Zielkonfl ikte und staatlicher Handlungsbedarf, in: Ener-
giewirtschaftliche Tagesfragen, 66. Jg. (2016), H. 7, S. 22-28.

41 Vgl. etwa R. Wulfhorst: Konsequenzen aus „Stuttgart 21“: Vorschlä-
ge zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung, in: DÖV – Die öffentliche 
Verwaltung, 64. Jg. (2011), H. 15, S. 581 ff.; O. Renn et al.: Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei Planungsvorhaben der Energiewende, Helm-
holtz-Allianz ENERGY-TRANS Policy Brief, Nr. 01/2014.

42 Vgl. etwa F. D. Musall, O. Kuik: Local acceptance of renewable ener-
gy: A case study from southeast Germany, in: Energy Policy, 39. Jg.  
(2011), H. 6, S. 3252-3260; P. Jakubowski, A. Koch: Energiewende, 
Bürgerinvestitionen und regionale Entwicklung, in: Informationen zur 
Raumentwicklung, 2012, H. 9/10, S. 475-490.

43 Vgl. J. Bovet, N. Lienhoop: Trägt die wirtschaftliche Teilhabe an Flä-
chen für die Windkraftnutzung zur Akzeptanz bei? Zum Gesetzesent-
wurf eines Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetzes in Mecklen-
burg-Vorpommern unter Berücksichtigung von empirischen Befra-
gungen, in: Zeitschrift für Neues Energierecht (ZNER), 19. Jg. (2015), 
H. 3, 227-234.
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